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RS UVS Kärnten 1996/11/27 KUVS-
1245/4/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1996

Rechtssatz

Erklärt der Beschuldigte sofort nach erstmaliger Konfrontation mit dem Tatvorwurf nach § 52 lit a Z 10a StVO, daß er

zum Tatzeitpunkt sein Fahrzeug nicht gelenkt hat, sondern ein Brasilianer, welcher mit Vor- und Zuname samt Adresse

genannt wurde, wobei dieser Sachverhalt noch durch einen Zeugen bestätigt wurde, so kommt der Beschuldigte

seiner Mitwirkungsp icht ausreichend nach und ist als Nichtlenker des Fahrzeuges verwaltungsstrafrechtlich

exkulpiert auch dann, wenn der Versuch der Behörde, mit dem namhaft gemachten Brasilianer in Kontakt zu treten,

gescheitert ist (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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